Berliner Forum Umweltrecht

Übersicht zum Kurzreferat von Markus Meyer-Koenecke vom 06.08.2002:

Die geplante Umwelthaftungsrichtlinie

I. Formales

· Fundstelle des Richtlinienvorschlags der Kommission (RL-V): Abl. C 151 vom 25.06.2002, S. 132ff.

· Das Gesetzgebungsverfahren befindet sich im Stadium der ersten Lesung des EP, mit seinem Abschluss im Wege der Mitentscheidung ist nicht vor Mitte 2003 zu rechnen. Als Umsetzungsfrist ist z. Z. der 30. Juni 2005 vorgesehen (Art. 21 Abs. 1 RL-V).

· Literaturhinweis: Spindler/Härtel, Der Richtlinienvorschlag über Umwelthaftung, UPR 2002, S. 241-249.

II. Die materiellen Regelungen des RL-V
1. Allgemeines
· „Haftung“ irreführende Bezeichnung des Tatbestandes, da RL-V weder zivilrechtliche Haftungstatbestände normiert noch absolute Rechte i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB schützt. 

· Vielmehr: 
· Normierung öffentlich-rechtlicher Handlungspflichten zum Schutz nicht eigentumsfähiger Umweltgüter (gleichzeitig Abgrenzung zum Umwelthaftungsgesetz)

· gleichwohl bedient sich der RL-V im Detail zivilrechtlicher Dogmatik, wie z.B. Verschulden

a) „Haftungs“tatbestand 
b) Tätigkeit i. S. d. Anhangs I RL-V i. V. m. Art. 3 Abs. 1

· keine Beschränkung auf Anlagenbegriff

· abschließender Katalog

· Ausnahme Art. 3 Abs. 2 i. V. m. Art. 8 RL-V: Schäden an der biologischen Vielfalt die schuldhaft verursacht wurden, führen bei jeder beruflichen Tätigkeit zur Haftung
c) Kausalzusammenhang (Art. 2 Abs.1 Nr. 5 RL-V)

d) Umweltschaden gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 18 RL-V:

· biologische Vielfalt (Art. 2 Abs. 1 Nr. 2 RL-V); Ausnahme: kein Umweltschaden liegt vor, wenn Schaden auf eine Tätigkeit zurückzuführen ist, die nach FFH- oder Vogelschutz-RL erlaubt wurde, Art 2 Abs. 2 RL-V

· Gewässer (Art. 2 Abs. 1 Nr. 20 RL-V)

· Boden/Unterboden (Art. 2 Abs. 1 Nr. 11 RL-V)

· nicht von der RL geschütztes Umweltmedium: die Luft

· Art. 3 Abs. 6 RL-V: kumulative Schäden ausgenommen, z. B. Waldsterben, hier wäre ein kollektives Ausgleichssystem sinnvoll gewesen

e) unmittelbare Gefahr eines Umweltschadens (Art. 4 RL-V) ( Pflicht zur Durchführung von Vorsorgemaßnahmen

oder

aufgetretene Umweltschäden (Art. 5 RL-V) ( Sanierung
· Potenziell kontroverse Ausnahmen vom Anwendungsbereich der RL
· keine Rückwirkung (Art. 19 RL-V)
· Altastenproblematik

· Beweislastverteilung zugunsten der Behörde, Art. 19 Abs. 2 RL-V

· Entlastungsmöglichkeit des Betreibers, Art. 19 Abs. 3 RL-V; beachte den Konjunktiv „könnte“ 

· Art. 9 Abs. 1 lit. c) RL-V

· Emissionen und Ereignisse, die erlaubt sind

· nicht: Tätigkeiten

· Art. 9 Abs. 1 lit. d) RL-V

· Emissionen oder Tätigkeiten, die nach dem Stand der Technik nicht als schädlich angesehen wurden, sog. Entwicklungsrisiken (Spindler/Härtel)

· Regelung ist enger als im deutschen Polizeirecht, da hier der Handlungsstörer immer in Anspruch genommen werden kann

a) Rechtsfolge: RL gilt insgesamt nicht, d.h. auch keine Ausfallhaftung des Staates
· Rückausnahme: Art. 9 Abs. 2 RL-V bei Fahrlässigkeit des Betreibers
· Rechtsbegriff aus dem Zivilrecht in öffentlich-rechtlichem Regelungswerk

· Spindler/Härtel a.a.O. Fußnote 64: kein Anwendungsbereich für Art. 9 Abs. 2 RL-V in Deutschland, weil bei Überschreitung von erteilten Genehmigungen deren Legalisierungswirkung entfällt

· auch bei Art. 9 Abs. 2 lit. d) RL-V kein Raum für Fahrlässigkeit, denn bei einem ex ante für nicht schädlich befundenen Verhalten entfällt auch die Vorhersehbarkeit i. S. d. allgemeinen Fahrlässigkeitstatbestandes

· Fahrlässigkeit des Betreibers, der nicht in Anspruch genommen werden kann, hat aber Ausfallhaftung des Staates zur Folge, da RL anwendbar bleibt, vgl. oben d)

· Störerauswahl
· grundsätzlich gilt das Verursacherprinzip, d.h. Vorrang der Inanspruchnahme des Handlungsstörers

· gem. Art. 18 Abs. 1 RL-V sind die Mitgliedstaaten aber nicht gehindert, eine Zustandsstörerhaftung bzw. eine Haftung der Gesellschafter festzulegen

· Ausfallhaftung des Staates (Art. 6 RL-V)
· zweifelhaft, ob hierdurch dem Verursacherprinzip des Art. 174 Abs. 2 EGV Genüge getan wird

· originäre Haftung des Staates nach Art. 8 RL-V auch für Schäden an der biologischen Vielfalt, wenn Tätigkeit nicht im Anhang I aufgeführt und kein Verschulden des Betreibers

2. Kein Entschließungsermessen der Behörde, aber Tatbestandsmerkmal „erforderliche Maßnahmen“ in Art. 4 Abs. 1 bzw. 5 Abs. 1 RL-V ermöglicht der Behörde die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips und eröffnet ihr ein Auswahlermessen
· Sanierungsumfang (Anhang II RL-V)
· Grundsatz Naturalrestitution (Anhang II 2.1 RL-V)

· zusätzlich Ausgleichssanierungsmaßnahmen bzw. Wertersatz für die Zeit der Wiederherstellung (Anhang II 2.4 RL-V); Wertberechnung: Art. 3 Abs. Nr. 19 RL-V

· wenn Wiederherstellung des Ausgangszustandes unmöglich, lässt die Behörde den Geldwert des Verlustes schätzen und setzt eine entsprechende Ausgleichssanierungsmaßnahme fest (Anhang II 3.1.8 RL-V)

· unklar ist, wie im Schadensfall der Ausgangszustand zu ermitteln ist

· Individualrechte und altruistische Verbandsrechte (Art. 14 und 15 RL-V)
· Einführung eines subjektiven Antrags- und Klagerechts auf Einschreiten nach Artt. 4 bzw. 5 RL-V für betroffene Einzelpersonen und Umweltverbände, Unterschied zu § 29 BNatSchG, der nur ein Beteiligungsrecht vorsieht

· Versicherbarkeit
· keine Pflichtversicherung

· keine Haftungshöchstgrenze

· Bewertungsmaßstäbe unklar, vgl. oben II. 5.

· bislang kein großes Interesse der Versicherungswirtschaft an der Auflage entsprechender Policen
· wegen der Ausfallhaftung erhebliches Interesse der Mitgliedstaaten an der Deckungsvorsorge, vgl. Art. 16 RL-V
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